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In diesem Kapitel erfahren Sie, wie aus Ihren Kindern 

steuerlich außergewöhnliche Belastungen werden, die 

der Fiskus anerkennt. Und es gibt noch viele andere 

Belastungen, die die Steuerschuld senken können.

Außergewöhnliche  
Belastungen – auch Kinder

BBei „außergewöhnlichen Belastungen“ han-

delt es sich um einen weiteren genau de�-

nierten Steuerfachbegri�. In § 33 EStG heißt 

es:

„Erwachsen einem Steuerp�ichtigen 

zwangsläu�g größere Aufwendungen 

als der überwiegenden Mehrzahl der 

Steuerp�ichtigen […].“ 

 

Für den steuermindernden Ansatz dieser pri-

vaten Aufwendungen müssen Ihnen diese 

zwangsläu�g entstehen. In diesem Zusam-

menhang ist „zwangsläu�g“ das Gegenteil 

von „freiwillig“. Beispielsweise spenden Sie 

freiwillig, während Sie zum Unterhalt an  

Familienangehörige in gerader Linie sogar  

gesetzlich verp�ichtet sind. Außerdem müs-

sen die Aufwendungen „außergewöhnlich“ 

sein – außergewöhnlich im Verhältnis zu an-

deren, vergleichbaren Steuerp�ichtigen. Zu 

guter Letzt müssen die Aufwendungen Sie 

auch „belasten“. Deshalb wird Ihnen bislang 

eine gewisse Eigenbelastung zugemutet, ab-

hängig von der Höhe Ihres Einkommens und 

Ihrem Familienstand. Diese „zumutbare Ei-

genbelastung“ ist derzeit strittig – noch liegt 

jedoch kein Urteil über die Verfassungsmä-

ßigkeit vor. Alle Steuerbescheide ergehen 

aber seit einiger Zeit diesbezüglich „unter 

Vorbehalt“ und werden gegebenenfalls rück-

wirkend korrigiert. 

Solange die zumutbare Eigenbelastung nicht 

durch höchstrichterliche Urteile gekippt ist, 

können Sie anhand der Tabelle p Seite 128 

Ihren persönlichen Betrag ermitteln. 

Beachten Sie: Die Berechnungsmethode 

hat sich zu Ihren Gunsten geändert. Seit Mai 

2017 �ndet die stufenweise Berechnung An-
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Zumutbare Belastung 

FAMILIENSTAND GESAMTBETRAG DER EINKÜNFTE IN EURO 

bis 15.340 bis 51.130 über 51.130

Ledige ohne Kind 5 % 6 % 7 %

Verheiratete ohne Kind 4 % 5 % 6 %

mit 1 oder 2 Kindern 2 % 3 % 4 %

mit mehr als 2 Kindern 1 % 1 % 2 %

●€ finanzen

Beispielrechnung

Martin und Martina Trick-Reich sind ver-

heiratet und haben keine kindergeldbe-

rechtigten Kinder. Ihr Gesamtbetrag der 

Einkün�e (GdE) beträgt in 2020 (ähnlich 

wie in den Vorjahren) 64.000 €. Sie be-

rechnen ihre zumutbare Belastung: 

15.340 € x 4 %                 =  613,60 € 

51.130 € – 15.340 € = 35.790 € x 5 % 

= 1.789,50 € 

64.000 € – 51.130 € = 12.870 € x 6 % 

= 722,20 €

Das ergibt die zumutbare Eigenbelas-

tung in Höhe von: 3.125,30 € 

(Die alte Berechnung wäre gewesen: 

64.000 € x 6 % = 3.840 €.) 

wendung. Inzwischen haben die Finanzäm-

ter von Amts wegen bereits viele Steuerbe-

scheide zu Gunsten der Steuerp�ichtigen 

korrigiert und entsprechende Beträge – zum 

Teil einschließlich Zinsen – erstattet. Das war 

natürlich nur möglich, wenn die Eintragun-

gen von Ihnen auch in den zurückliegenden 

Jahren (meist ab 2013) erfolgten. Wer nichts 

eingetragen hatte, weil er oder sie glaubte, 

die „Hürde“ der zumutbaren Eigenbelastung 

nicht zu überschreiten, muss wissen: Noch 

ist es nicht zu spät! Falls Sie mit der neuen 

stufenweisen Berechnung nun doch die „ma-

gische Hürde“ nehmen, reichen Sie Ihre Auf-

stellungen nebst Belegen bei Ihrem Finanz-

amt ein und bitten Sie um entsprechende Be-

rücksichtigung. 

Bei der „Anzahl der Kinder“ sind Kinder 

im Haushalt gemeint, für die Sie Kinder-

geldanspruch haben.
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●! gut zu wissen

Im Todesfall

Korrekturbescheide vom Finanzamt  

ergehen auch an bereits Verstorbene.  

In diesem Fall werden die Erstattungen 

den Erben ausgezahlt.

Nach bisheriger Rechtsprechung müssen die 

Trick-Reichs also außergewöhnliche Belas-

tungen bis zum Betrag von 3.125  € selbst  

tragen. Somit ergibt sich eine steuerliche 

Auswirkung für die beiden erst dann, wenn 

sie entsprechend höhere Aufwendungen in-

nerhalb eines Kalenderjahres nachweisen 

können.

Und genau hier liegt, durch geschickte 

Steuerung der Aufwendungen, erhebliches 

Steuersparpotenzial. Wenn Sie die Ausgaben 

zum Beispiel für eine neue Gleitsichtbrille, 

die Anschaffung des Hörgerätes und auch die 

hohen Zahnarztzuzahlungen in einem Ka-

lenderjahr „bündeln“, wird zumindest in  

diesem einen Jahr die zumutbare Eigenbe-

lastung steuermindernd überschritten.

Martin benötigt ein neues Hörgerät. Eigent-

lich wollte er sich erst Anfang 2022 darum 

kümmern; der Kostenvoranschlag hatte eine 

Eigenleistung von rund 2.000  € ausgewie-

sen. Er hatte bereits Zuzahlungen für seine 

Gleitsichtbrille im Sommer 2021 von fast 

1.000  € bezahlt. Martina ließ im Frühjahr  

Zahnimplantate machen und hatte dafür 

etwa 1.250 € Versichertenanteil bezahlt. Auch 

die neue Brille für Martina – vermutlich wei-

tere 1.000 € Zuzahlung – wollten die beiden 

auf nächstes Jahr verschieben. Obwohl – das 

Geld hätten sie ja schon gespart. 

Noch im Herbst 2021 rechnen die beiden:

Brille Martin: 1.000  € plus Zähne Martina 

1.250 € sowie ein paar kleinere Apotheken-

zuzahlungen, bisher 125 €, ergibt bisherige 

Ausgaben in 2021: 2.375 €. Martin hat ab März 

2021 eine Schwerbehinderung GdB 70 mit 

Buchstabe „G“ (Gehbehinderung). Er kann 

noch private Fahrtkosten von 3.000 km x 

0,30  € ansetzen; allerdings zeitanteilig für 

10 Monate (3.000 km / 12 Monate x 10 Mo-

nate x 0,30 €) weitere 750 €. Bei einer zumut-

baren Eigenbelastung von 3.125  € keine  

Steuerauswirkung in 2021 (2.375 € + 750 € = 

3.125 €) und voraussichtlich auch nicht für 

2022. Da hatten die beiden ja geplant: Brille 

Martina 1.000 € und Hörgerät Martin 2.000 €, 

zusammen bisher rund 3.000  €, zuzüglich 

900 € für Privatfahrten aufgrund der Behin-

derung. Kurzfristig entscheiden sich die 

Trick-Reichs, noch in 2021 sowohl Brille als 

auch Hörgerät anzuscha�en. Somit entste-

hen in 2021 insgesamt 6.125 € als außerge-

wöhnliche Belastungen, die sich nach Abzug 

der zumutbaren Eigenbelastung mit immer-

hin 3.000 € auswirken werden. Dabei haben 
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die beiden die Fahrten zu den Ärzten, zum 

Hörgeräteakustiker und Optiker noch gar 

nicht berücksichtigt.

Ob es sich bei ihren Aufwendungen um  

außergewöhnliche Belastungen handelt, ist 

sicherlich im Zweifel im Einzelfall anhand 

der zuvor zitierten De�nition zu prüfen.

Unbestritten sind krankheitsbedingte 

Kosten außergewöhnlichen Belastungen. Al-

lerdings müssen Sie die „Zwangsläu�gkeit“ 

dem Finanzamt nachweisen. So sind bei-

spielsweise die Kosten einer Schönheits-OP 

nur in ganz seltenen Ausnahmellen absetz-

bar. Das Finanzamt geht regelmäßig von ei-

ner Zwangsläu�gkeit aus, wenn sich Ihre 

Krankenkasse an den Kosten beteiligt hat 

oder eine Verordnung vorliegt. Verordnen 

können zum Beispiel Optiker, Ärzte, Heil-

praktiker, Zahnärzte. Auf jeden Fall sollten 

Sie Ihre Zuzahlungsbelege, Rezeptgebühren, 

aber auch Privatrezepte sammeln. Auch die 

mit der Krankheit verbundenen Fahrten  

zum Arzt, Zahnarzt oder Krankenhaus stel-

len außergewöhnliche Belastungen dar. Es 

lohnt sich durchaus, bereits ab Beginn des 

Jahres alle diesbezüglichen Fahrten in einer 

Liste oder einem Kalender einzutragen (p 

Seite 137).

Am Jahresende errechnen Sie dann Ihre ins-

gesamt gefahrenen Kilometer (hin und zu-

rück). Pro Kilometer dürfen Sie 0,30 € als Kos-

ten ansetzen. Wenn Sie eine Schwerbehin-

derung von mindestens 70 % mit Buchstabe 

G oder 80 % ohne Buchstabe haben, können 

Sie zusätzlich zum Behindertenpauschbetrag 

ohne Einzelnachweis 3.000 km x 0,30 € = 

900 € jährlich für private Fahrten geltend ma-

chen. Tritt die Behinderung erst im Laufe des 

Jahres ein, werden die Kilometer-Kosten nur 

zeitanteilig berücksichtigt. Liegen die Merk-

zeichen aG, H, Bl oder Tbl (taubblind) vor, 

können sogar bis zu 15.000 Kilometer Pri-

vatfahrten angesetzt werden; ab dem Veran-

lagungszeitraum (VZ) 2021 pauschal ohne 

Nachweis.

P�ege und P�egepauschbeträge: P�egen 

Sie einen Angehörigen, gewährt Ihnen das 

Finanzamt jährliche Pauschbeträge, abhän-

gig vom P�egegrad der p�egebedürftigen Per-

son. Der Betrag wird je p�egebedürftiger Per-
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son auch dann in voller Höhe angesetzt, 

wenn nur für einen Teil des Jahres die Vor-

aussetzungen vorgelegen haben (ein Tag 

reicht aus). Teilen Sie sich die P�ege mit ei-

nem oder mehreren anderen Angehörigen, 

kann der Pauschbetrag aufgeteilt werden. Die 

Voraussetzung für die P�egebedürftigkeit 

müssen Sie nachweisen ab P�egegrad 2. Wenn 

Sie also sowohl Ihre erblindete Mutter als 

auch Ihnen p�egebedürftigen Vater versor-

gen, dürfen Sie zweimal den entsprechenden 

Pauschbetrag vom GdE (Gesamtbetrag der Ein-

künfte) abziehen. Es wird keine zumutbare 

Eigenbelastung abgezogen. Die Eintragun-

gen erfolgen auf Anlage „Außergewöhnliche 

Belastungen“ in den Zeilen 11 bis 12.

Außergewöhnliche Belastungen sind auch 

Ihre Kosten bei einer dauerhaften Heimun-

terbringung. Erstattungen der Kranken- be-

ziehungsweise P�egekasse werden gegenge-

rechnet. Allerdings wird von den Aufwen-

dungen die sogenannte „Haushaltserspar-

nis“ in Abzug gebracht, wenn der eigene 

Haushalt aufgelöst wurde. Denn Kosten für 

Miete, Strom, Heizung usw. wären ja ohne-

hin angefallen. Bei einer nur vorübergehen-

den Unterbringung im P�egeheim gilt die-

ses natürlich nicht, denn Ihre Kosten laufen 

ja weiter. Auch der Grund der Heimunter-

bringung ist von großer Bedeutung. Wenn 

Sie altersbedingt in ein P�egeheim ziehen, 

handelt es sich nicht um außergewöhnliche 

Belastungen, weil das Altern eben nicht  

außergewöhnlich im Sinne des Steuergeset-

zes ist. Sie müssen den Nachweis der P�ege-

bedürftigkeit (P�egegrad) oder der Hil�osig-

keit (Kennbuchstabe H oder Bl im Behinder-

tenausweis) erbringen.

Pflegepauschbeträge ab 2021 
(§33b, Abs. 6)

Pflegegrad 2 600 €

Pflegegrad 3 1.100 €

Pflegegrad 4 und 5, oder Kenn-
zeichen H im Schwerbehinder-
tenausweis

1.800 €

Beerdigungskosten eines nahen Angehö- 

rigen sind ebenso unstrittig dem Grunde 

nach außergewöhnliche Belastungen. Trau-

erkleidung, Reisekosten und der Leichen-

schmaus gehören nicht zu den absetzbaren 

Aufwendungen. Allerdings müssen Sie aus-

gezahlte Sterbegeldversicherungen oder ein 

eventuelles Erbe gegenrechnen, denn grund-

sätzlich sind Beerdigungskosten zunächst 

aus dem Nachlass zu bestreiten.

Wenn Sie bei einer privaten Krankenkasse 

versichert sind, haben Sie vielleicht einen 

kostengünstigeren Tarif mit Eigenbeteiligung 

gewählt. Diese Eigenbeteiligung – also von 

Ihnen selbst bezahlte Rechnungen – ist eben-
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falls eine außergewöhnliche Belastung; ge-

nau wie bei Beamten die einbehaltene Kos-

tendämpfungspauschale. Auch Ihre Aufwen-

dungen für die Zuzahlungsbefreiung bei der 

Krankenkasse und Krankenhauszuzahlun-

gen stellen außergewöhnliche Belastungen 

dar.

Alle außergewöhnlichen Belastungen wer-

den in dem neuen Formblatt „Anlage Außer-

gewöhnliche Belastungen“ (p Seite 194) ein-

getragen.

●h hintergrund

Heirat und Scheidung  
nicht absetzbar

Die Aufwendungen für eine Hochzeit  

galten noch nie als „außergewöhnliche 

Belastungen“. Scheidungskosten und  

Zivilprozesskosten sind, bis auf ganz  

wenige Ausnahmen, seit 2013 auch 

keine außergewöhnlichen Belastungen 

mehr. Immerhin werden hierzulande  

fast 40 % aller Ehen geschieden, somit 

kann von „außergewöhnlich“ keine  

Rede mehr sein.

Neben den außergewöhnlichen Belastungen 

allgemeiner Art gibt es noch die „außerge-

wöhnlichen Belastungen in besonderen Fäl-

len“; und in diesen Fällen gibt es keine zu-

mutbare Eigenbelastung (p Seite 128/129).

Steuerrechtlich ist Ihnen ein Kind immer 

dann zuzurechnen, wenn Sie für dieses Kind 

Anspruch auf Kindergeld haben. Alle entspre-

chenden Angaben hierzu machen Sie auf der 

Anlage Kind (p Seite 219 �.). Grundsätzlich 

sind mit den gewährten Kinderfreibeträgen 

alle Aufwendungen für Ihr Kind abgegolten. 

Eine Ausnahme gibt es, wenn Ihr Kind zu 

Ausbildungszwecken auswärts unterge-

bracht ist. Eintragungen auf Anlage Kind, 

Seite 3, Zeilen 61 bis 64. Es wird Ihnen je 

Kind eine Pauschale in Höhe von 924 € (an-

teilig monatlich 77 €) als außergewöhnliche 

Belastung (ohne zumutbare Eigenbelastung) 

gewährt.

Beginnt oder beendet Ihr Kind innerhalb 

des Jahres die auswärtige Unterbringung, so 

wird der Pauschbetrag nur anteilig für die 

betre�enden Monate gewährt. Getrennt le-

bende Elternteile können sich diesen Betrag 

teilen. Dieser Betrag ist eine Pauschale ohne 

Nachweis einzelner Kosten. Auch wenn Sie 

tatsächlich weitaus höhere Aufwendungen 

hatten – mehr als die Pauschale wird nicht 

anerkannt. 
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Die zweite „besondere“ außergewöhnliche 

Belastung ohne Anrechnung einer zumut-

baren Eigenbelastung sind Ihre Unterstüt-

zungsleistungen an unterhaltsberechtigte 

Personen; jedoch keine Personen, für die 

ein Anspruch auf Kindergeld besteht. Nur 

wenn Sie für Ihre Kinder keinen Kinder-

geldanspruch mehr haben, sollten Sie prü-

fen, ob Sie „außergewöhnliche Belastungen“ 

geltend machen können. Verwandte in gera-

der Linie (Großeltern, Eltern, Kinder) sind  

gesetzlich unterhaltsverp�ichtet. Auch wer 

in „wilder Ehe“ lebt, ist dem Partner gegen-

über zum Unterhalt verp�ichtet. 

Eine Bedürftigkeit liegt vor, wenn die un-

terstützte Person kein eigenes Einkommen 

und auch kein nennenswertes Vermögen hat. 

Sie können die Unterstützungen in Form von 

Naturalien oder Geld leisten. Der als außer-

gewöhnliche Belastung anerkannte Jah res-

Höchstbetrag beträgt 9.168 € für 2019, 2020 

liegt er bei 9.408 € , 2021 bei 9.744 € und 2022 

bei 10.347 €. Aufgrund des In�ationsaus-

gleichgesetzes wurde rückwirkend ab VZ 2022 

der Höchstbetrag nun gekoppelt an den je-

weiligen Grundfreibetrag. (p S. 17). Hinzu 

kommen noch eventuell übernommene 

Kranken- und P�egeversicherungsbeiträge 

(Basisversorgung). Auf diese Beträge ange-

rechnet wird jedoch immer das gesamte ei-

gene Einkommen der Person. 

Als Einkommen zählen sowohl eine Aus-

bildungsvergütung als auch BAföG (nicht das 

Darlehen; nur der Zuschuss), Rente, Wohn-

geld, Arbeitslosengeld, Mutterschaftsgeld, 

Elterngeld usw. Tragen mehrere Personen 

zum Unterhalt bei, werden als außergewöhn-

liche Belastungen Ihre Unterhaltsleistungen 

nur anteilig angesetzt. 

Lebt die unterstützte Person im Ausland, 

beispielsweise Ihre betagten Eltern mit ei-

ner ganz geringen Rente, gelten je nach Land 

andere Höchstbeträge und sehr strenge An-

forderungen an die Nachweise. Sie müssen 

grundsätzlich Ihre Aufwendungen immer ge-

nau nachweisen und auch die Steuer-ID- 

Nummer angeben. Lebt die unterstützte Per-

son bei Ihnen im Haushalt, setzen Sie für die 

Naturalleistungen den Höchstbetrag an. Be-

sonders häu�g entsteht so eine Situation, 

Anlage Kind, Seite 3, Zeilen 61 bis 64.

Das Kind war auswärtig untergebracht
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Nur bei nicht zusammen veranlagten Eltern:
Laut gesondertem gemeinsamen Antrag ist der Freibetrag zur Abgeltung eines Sonderbedarfs bei Berufsaus-
bildung in einem anderen Verhältnis als je zur Hälfte aufzuteilen. Der bei mir zu berücksichtigende Anteil beträgt64 88


